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1. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von  
Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 

 

Synopse 
 

bisherige Fassung 
 

neue Fassung Erläuterungen 

Satzung der Stadt Bornheim 
zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tagesein-
richtungen für Kinder und Kindertagespflege 

Satzung der Stadt Bornheim 
zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tagesein-
richtungen für Kinder und Kindertagespflege 

 

 
Anlage 1 
Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages 
gem. § 5 für die Betreuung in Tageseinrichtungen 
für Kinder 
 
Anlage 2 
Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages 
gem. § 5 für die Betreuung in Kindertagespflege 

 
Anlage 1 
Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages 
gem. § 5 für die Betreuung in Tageseinrichtungen 
für Kinder 
 
Anlage 2 
Einkommensstufen und Höhe des Elternbeitrages 
gem. § 5 für die Betreuung in Kindertagespflege 

 

   

Satzung der Stadt Bornheim 
zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tagesein-
richtungen für Kinder und Kindertagespflege 

1. Satzung vom ………. zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Bornheim zur Erhebung von El-
ternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder 
und Kindertagespflege 

 

 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung 
am 15.05.2014 aufgrund der §§ 7 und 41 der  Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Dezember 2013 
(GV. NRW. S.878), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetz-
buch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134) sowie des § 
23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern – Kinderbildungsgesetz - KiBiz- vom 

 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung 
am ……. 2016 aufgrund der §§ 7 und 41 der  Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S.495), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 
VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1802) sowie des § 23 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern – Kinderbildungsgesetz - KiBiz- in der Fas-
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Erläuterungen 
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25.Oktober 2007 (GV.NRW S.462/SGV NRW 216) 
folgende Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung 
von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kin-
der und Kindertagespflege beschlossen: 
 

sung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GV. 
NRW. S. 335) folgende 1. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von 
Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder 
und Kindertagespflege vom 15.05.2014 beschlos-
sen: 

§ 1  
Art der Beiträge und Zuständigkeit 

 
Für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung 
für Kinder im Stadtgebiet Bornheim sowie für die 
durch die Stadt Bornheim geförderte Betreuung von 
Kindern in Kindertagespflege wird durch die Stadt 
Bornheim ein öffentlich-rechtlicher Elternbeitrag 
erhoben. 
 

 § 4 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die 

Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 
2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen 
veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem 
Einkommen nach Satz 1 sind steuerfreie Ein-
künfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur De-
ckung des Lebensunterhaltes bestimmten öf-
fentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hin-
zuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bun-
deskindergeldgesetz und entsprechenden Vor-
schriften, dass Erziehungsgeld nach dem Bun-
deserziehungsgeldgesetz und das Elterngeld 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz bis zu einem Betrag von 300,00 EUR blei-

§ 1  
Art der Beiträge und Zuständigkeit 

 
Für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung 
für Kinder im Stadtgebiet Bornheim, in den Fällen 
des § 21 d KiBiz sowie für die durch die Stadt Born-
heim geförderte Betreuung von Kindern in Kinderta-
gespflege wird durch die Stadt Bornheim ein öffent-
lich-rechtlicher Elternbeitrag erhoben. 
 

§ 4 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die 

Summe der positiven Einkünfte im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergeset-
zes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-
men veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen nach Satz 1 sind steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten 
öffentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, 
hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden 
Vorschriften, dass Erziehungsgeld nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz und das Eltern-
geld nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zu einem Betrag von 300,00 

 

 

Änderung der gesetzlichen Bestimmungen; Inter-
kommunaler Ausgleich. Elternbeiträge können auch 
für die Betreuung eines Kindes in einer anderen 
Kommune festgesetzt werden.  
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ben anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil Ein-
künfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats und 
steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung o-
der an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nach-
zuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. 
der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsver-
hältnis oder aufgrund der Ausübung des Man-
dats hinzuzurechnen.  

 
 
 
 
 
 

Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 
nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach die-
sem Absatz ermittelten Einkommen abzuzie-
hen. 

 
(2) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshö-

he ist das jeweilige Jahreseinkommen. Im Rah-
men der erstmaligen Ermittlung des Jahresein-
kommens oder im Rahmen einer zu aktualisie-
renden Berechnung aufgrund von Änderungen 
in den persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen sind die prognostizierten Einkünfte 
für das gesamte laufende Jahr zu berücksichti-
gen, wenn davon auszugehen ist, dass die Ein-
kommenssituation voraussichtlich auf Dauer be-
steht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages 
erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf 

EUR bleiben anrechnungsfrei. Bezieht ein El-
ternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungs-
verhältnis oder aufgrund der Ausübung eines 
Mandats und steht ihm aufgrund dessen für 
den Fall des Ausscheidens eine lebenslängli-
che Versorgung oder an deren Stelle eine Ab-
findung zu oder ist er in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach diesem Absatz ermittelten Ein-
kommen ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzu-
rechnen. 
Kinderbetreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 
5 Einkommensteuergesetz (EStG) in der je-
weils geltenden Fassung sind in der vom Fi-
nanzamt anerkannten Höhe vom Einkommen 
abzuziehen.  
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 
nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden Frei-
beträge von dem nach diesem Absatz ermit-
telten Einkommen abzuziehen.  

 
 
(2)  Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshö-

he ist das tatsächliche Bruttojahreseinkommen 
in dem Kalenderjahr, in dem der Platz in einer 
Kindertageseinrichtung oder die Leistung der 
Tagespflege in Anspruch genommen werden. 
Zu Beginn der Inanspruchnahme des Platzes 
bzw. der Leistung erfolgt eine vorläufige Fest-
setzung des Elternbeitrages auf der Grundlage 
des Bruttojahreseinkommens des vorangegan-
genen Kalenderjahres. 

       Sofern sich das Einkommen der Beitrags-
schuldner ändert, sind im Verlauf des Beitrags-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung des Einkommensteuergesetzes, bisher 
Kinderbetreuungskosten = Werbungskosten 

 

 

 

 

 

 

Neue Formulierung des Einkommensbegriffs 
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den Eintritt der tatsächlichen Veränderung folgt. 
Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei 
einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfest-
setzung wird das tatsächliche Einkommen im 
Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. 

 
§ 5 

Einkommensstufen, Beitragshöhe,  
Beitragszeitraum 

 
(3) Für Kinder, die im Zeitraum vom 01.08. bis ein-

schließlich 01.11. des Kindergartenjahres drei 
Jahre alt werden, wird ab Beginn des Kindergar-
tenjahres der Elternbeitrag für ein Kind über drei 
Jahren erhoben. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 6  
Beitragsermäßigung 

 
(1) Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Bei-

tragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrich-
tung für Kinder besuchen, ein Angebot der Of-
fenen Ganztagsschule oder Leistungen der Kin-
dertagespflege in Anspruch nehmen, wird für 
das zweite Kind ein Beitrag von 25% erhoben. 
Für das dritte und alle weiteren Kinder wird kein 

zeitraumes vorläufige Anpassungen des El-
ternbeitrages möglich. Die abschließende Prü-
fung und Festsetzung erfolgt nach Ablauf des 
Kalenderjahres. 

 
 

§ 5 
Einkommensstufen, Beitragshöhe,  

Beitragszeitraum 
 
(3) Der Elternbeitrag für Kinder über 3 Jahre gilt ab 

dem Monat, der auf die Vollendung des 3. Le-
bensjahres folgt. Abweichend hiervon wird  für 
Kinder, die im Zeitraum vom 01.08. bis ein-
schließlich 01.11. des Kindergartenjahres drei 
Jahre alt werden, ab Beginn des Kindergarten-
jahres der Elternbeitrag für ein Kind über drei 
Jahren erhoben. 

 

(6) Der Elternbeitrag nach Anlage 1 der Satzung 
erhöht sich jährlich prozentual entsprechend der 
gem. § 19 Abs. 2 KiBiz erfolgenden Erhöhung 
der Kindpauschalen. Der Elternbeitrag nach An-
lage 2 der Satzung erhöht sich analog zu Anla-
ge 1.  

 

§ 6  
Beitragsermäßigung 

 
(1) Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Bei-

tragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrich-
tung für Kinder besuchen, ein Angebot der Of-
fenen Ganztagsschule, oder Leistungen der 
Kindertagespflege in Anspruch nehmen und die 
Stadt Bornheim in allen Fällen hierfür öffentlich-
rechtliche Beiträge erhebt bzw. erheben müsste, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisierung der Beiträge U3/Ü3 

 

 

 

 

Automatische jährliche Anpassung analog § 19 Abs. 
2 KiBiz / Analogie Kita und Tagespflege 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung Beitragsermäßigung nur für OGS in 
denen die Beiträge vom Schulträger festgesetzt 
werden. 
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Beitrag erhoben.  
Ergeben sich ohne die zuvor genannte Bei-
tragsbefreiung unterschiedlich hohe Elternbei-
träge, so gilt als 1. Kind das Kind, das sich in 
der Betreuungsform mit dem höchsten Beitrag 
befindet. 
Die Beitragsermäßigung gilt auch dann, wenn 
sie mit der Beitragsbefreiung für das letzte Kin-
dergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz 
zusammentrifft. 

 
 
 
 

wird für das Erstkind und das Zweitkind bei Be-
treuung in Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege jeweils ein Beitrag von 62,5 
% erhoben. Für Kinder, die ein Betreuungsan-
gebot der Offenen Ganztagsschule in Anspruch 
nehmen, richtet sich die Beitragshöhe nach den 
Bestimmungen der „Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen 
Ganztagsschule“ im Primarbereich der Stadt 
Bornheim“. Für das dritte und alle weiteren Kin-
der wird kein Beitrag erhoben.  
Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem 
Einkommen, der Betreuungsart und der Betreu-
ungsform der höchste Beitrag ergibt. Als Zweit-
kind gilt das Kind, für das sich nach dem Ein-
kommen, der Betreuungsart und der Betreu-
ungsform der zweithöchste Beitrag ergibt.  
Die Beitragsermäßigung gilt auch dann, wenn 
sie mit der Beitragsbefreiung für das letzte Kin-
dergartenjahr nach dem KiBiz zusammentrifft. 

 
 

 

Anpassung des monatlichen Elternbeitrages für das 
Erstkind und das erste Geschwisterkind für Kita und 
Tagespflege auf 62,5 %  
(Abgrenzung zur OGS auf künftig 75%) 

§ 10  
Fälligkeit, Ausgleich von Unterschiedsbeträgen 

 

(1) Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn 
monatlich im Voraus zum 01. eines jeden Mo-
nats zu zahlen. 
Die Beiträge in Tageseinrichtungen für Kinder 
werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, 
unabhängig von An-/Abwesenheitszeiten des 
Kindes, Schließzeiten und Ferien des Kinder-
gartens, o. ä..  
 
 
 

§ 10  
Fälligkeit, Ausgleich von Unterschiedsbeträgen 

 

(1) Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn 
monatlich im Voraus zum 01. eines jeden Mo-
nats zu zahlen. 
Die Beiträge in Tageseinrichtungen für Kinder 
werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, 
unabhängig von An-/Abwesenheitszeiten des 
Kindes, Schließzeiten und Ferien der Einrich-
tung, o. ä. Bei vorübergehenden Unterbrechun-
gen oder Einschränkungen der Betreuung, ins-
besondere durch Betriebsstörungen (u.a. Streik) 
oder Naturereignisse, haben die Beitragspflich-

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisierung keine Minderung Elternbeiträge  
u. a. bei Streik 
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Beginnt oder endet ein Betreuungsverhältnis in 
Kindertagespflege während eines laufenden Ka-
lendermonats, wird der Elternbeitrag anteilig auf 
der Grundlage von 30 Tagen berechnet, unab-
hängig von Ausfallzeiten des Kindes oder der 
Tagespflegeperson. 

tigen keinen Anspruch auf Beitragsminderung. 
 

Beginnt oder endet ein Betreuungsverhältnis in 
Kindertagespflege während eines laufenden Ka-
lendermonats, wird der Elternbeitrag anteilig auf 
der Grundlage von 30 Tagen berechnet, unab-
hängig von Ausfallzeiten des Kindes oder der 
Tagespflegeperson. 

 



 

 

 
Anlage 1 

 

Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung 
für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder 

(Betreuungsjahr 2016/2017) 
 
 

wöchentliche Be-
treuungszeiten 

Einkommensstufen 
Jahreseinkommen 

monatlicher 
Beitrag  

für Kinder  
unter 3 Jahre 

monatlicher Bei-
trag  

für Kinder  
über 3 Jahre 

  bis 15.500 € 0,00 €  0,00 €  

  bis 25.000 € 38,48 € 25,65 € 

 bis 35.000 € 66,15 € 44,10 € 

25 bis 45.000 € 125,55 € 83,70 € 

Stunden bis 55.000 € 176,85 € 117,90 € 

 bis 65.000 € 241,65 € 161,10 € 

 bis 75.000 € 290,25 € 193,50 € 

  bis 85.000 € 337,50 € 225,00 € 

  über 85.000 € 386,10 € 257,40 € 

  bis 15.500 € 0,00 €  0,00 €  

  bis 25.000 € 42,75 € 28,50 € 

 bis 35.000 € 73,50 € 49,00 € 

35 bis 45.000 € 139,50 € 93,00 € 

Stunden bis 55.000 € 196,50 € 131,00 € 

 bis 65.000 € 268,50 € 179,00 € 

 bis 75.000 € 322,50 € 215,00 € 

  bis 85.000 € 375,00 € 250,00 € 

  über 85.000 € 429,00 € 286,00 € 

  bis 15.500 € 0,00 €  0,00 €  

  bis 25.000 € 64,13 € 42,75 € 

 bis 35.000 € 110,25 € 73,50 € 

45 bis 45.000 € 209,25 € 139,50 € 

 Stunden bis 55.000 € 294,75 € 196,50 € 

  bis 65.000 € 402,75 € 268,50 € 

 bis 75.000 € 483,75 € 322,50 € 

  bis 85.000 € 562,60 € 375,00 € 

  über 85.000 € 643,50 € 429,00 € 

 
 
Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsgeld ist an den jeweiligen Träger 
der Tageseinrichtungen für Kinder zu zahlen. 

 



 

 

 
Anlage 2 

 

Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung 
für die Betreuung in Kindertagespflege 

(Betreuungsjahr 2016/2017) 
 

Einkommens-
stufen 

Höhe des Elternbeitrages 

Jahres-
einkommen 

Betreuungsumfang (Stunden/Woche) 

 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 über 40 

bis 15.500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

bis 25.000 €   34,20 €   38,48 €   40,61 €   42,75 €   53,44 €   64,13 € 

bis 35.000 €   58,80 €   66,15 €   69,83 €   73,50 €   91,88 € 110,25 € 

bis 45.000 € 111,60 € 125,55 € 132,53 € 139,50 € 174,38 € 209,25 € 

bis 55.000 € 157,20 € 176,85 € 186,68 € 196,50 € 245,63 € 294,75 € 

bis 65.000 € 214,80 € 241,65 € 255,08 € 268,50 € 335,63 € 402,75 € 

bis 75.000 € 258,00 € 290,25 € 306,38 € 322,50 € 403,13 € 483,75 € 

bis 85.000 € 300,00 € 337,50 € 356,25 € 375,00 € 468,75 € 562,50 € 

über 85.000 € 343,20 € 386,10 € 407,55 € 429,00 € 536,25 € 643,50 € 

 

 


